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Art. 69  Eintragungsberechtigung, Inhalt der Eintragung, Eintragungsschein 
 
(1) 1In eine Eintragungsliste kann sich nur eintragen, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 
einen Eintragungsschein hat. 2Wer im Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann sich nur in dem 
Eintragungsbezirk eintragen, in dessen Wählerverzeichnis er geführt wird. 3Wer einen Eintragungsschein 
hat, kann sich in die Eintragungsliste eines beliebigen Eintragungsbezirks in Bayern eintragen.

(2) Eine stimmberechtigte Person, die im Wählerverzeichnis eingetragen ist oder die aus einem von ihr nicht 
zu vertretenden Grund in das Wählerverzeichnis nicht aufgenommen worden ist, erhält auf Antrag einen 
Eintragungsschein.

(3) 1Die Eintragung muss Vor- und Familienname sowie die Unterschrift enthalten. 2Die Unterschrift muss 
eigenhändig geleistet werden. 3Wer auf einem Eintragungsschein an Eides statt versichert, dass er wegen 
Krankheit oder körperlicher Behinderung während der gesamten Eintragungszeit nicht oder nur unter 
unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage ist, einen Eintragungsraum aufzusuchen, kann die Eintragung in 
diesem Fall dadurch bewirken, dass er auf dem Eintragungsschein seine Unterstützung des 
Volksbegehrens erklärt und eine von ihm beauftragte Hilfsperson die Eintragung im Eintragungsraum für ihn 
vornimmt.

(4) Die Eintragung kann nicht zurückgenommen werden.


